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Drucksache Nr. 
 öffentlich 
 
 

Beschlussvorlage 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
Bestellung des Schriftführers für den Wahlprüfungsausschuss 
 
 
Beratungsfolge: Sitzungstermin Abstimmungsergebnis 
  einst. Enth. Gegen. 
Wahlprüfungsausschuss 27.08.2014    
     
 
 
Finanzielle Auswirkungen:    Ja  Nein  
 
Einnahmen 

 
      

 
Ausgaben 

 
      

 
Finanzplan 

 
      

 
Ergebnisplan 

 
      

 
Kostenstelle 

 
      

 
Produkt 

 
      

 
 
Sachverhalt: 
 
Nach § 52 Abs. 1 Satz 2 GO bestellt der der Gemeinde einen Schriftführer, der die 
Niederschrift über die von ihm gefassten Beschlüsse führt. § 58 Abs. 2 Satz 1 GO 
bestimmt, dass die für den Rat geltenden Vorschriften auf das Verfahren in den 
Ausschüssen anzuwenden sind. Danach ist auch in den Ausschüssen der Schriftführer 
vom Ausschuss zu bestellen. 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Zur Führung der Niederschrift über die von ihm gefassten Beschlüsse bestellt der 
Wahlprüfungsausschuss Herrn Hans-Dieter Schmitz als Schriftführer. 
 
 
 
 
 
  
Stefan Meisenberg Marienheide, 13.08.2014 
 


